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Ökologisierung der Agrarpolitik als Politikspiel: 
Das Beispiel der Trinkwasser-Nitratbelastung

Jobst Conrad

1. Einleitung

Wenn Umweltprobleme der Landwirtschaft in den letzten Jahren verstärkt in die 

öffentliche Diskussion geraten sind, so ist zu fragen, ob diese Entwicklung 

auch dazu führt oder überhaupt dazu führen kann, daß ökologische Gesichtspunk

te in die Agrarpolitik aufgenommen werden und - falls zutreffend - ob dies 

auch zu einer umweltverträglicheren Landwirtschaft beiträgt. Dieser Frage soll 

im folgenden anhand des Beispiels der Nitratbelastung des Trinkwassers nachge

gangen werden.

Zu diesem Zweck werden die bundesdeutsche Nitratdebatte und Nitratpolitik als 

ein Politikspiel (policy game) rekonstruiert, in dem verschiedene Akteure in 

unterschiedlichen (politischen) Arenen ihre Interessen mit ihren jeweiligen 

Strategien und ihnen zur Verfügung stehenden Instrumenten in und mit Bezug auf 

bestimmte Topoi verfolgen. Eine solche Rekonstruktion kann zum besseren Ver

ständnis sowohl dieser Politikprozesse und deren Verlauf als auch der verfüg

baren agrarumweltpolitischen Optionen und deren Realisierungschancen beitra

gen. Von daher steckt in der Darstellung ein gewisser Anspruch auf Verallge- 

meinerbarkeit der zu ziehenden Schlußfolgerungen.

2. Ansatz

Wesentliche, hier nicht weiter zu erörternde gesellschaftstheoretische Prämis

se der folgenden Ausführungen ist der Primat formaler (häufig tauschwertbezo

gener) vor inhaltlich-substantiellen (gebrauchswertbezogenen) Gesichtspunkten 

und Dynamiken für die Spielregeln sozialer Interaktion in funktional differen
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zierten, kapitalistischen Industriegesellschaften.^ Dies hängt unter anderem 

mit der Dominanz formaler Organisationen (Luhmann 1964) in diesen Gesellschaf
ten zusammen, in denen Organisationsinteresse, sachbezogene Aufgabenstellung 

und Motive der Mitgliedschaft typischerweise nicht zusammenfallen, jedoch 

wirksam verkoppelt sind. Eine Konsequenz dieses Theorems liegt darin, daß sub

stantielle Zusammenhänge und inhaltlich-ökologische Anliegen erst an formelle

Interessen angekoppelt und in formale Regulierungen übersetzt werden müssen,
2

ehe jene sozial wirksam werden können. Insofern sich (westliche) Industriege

sellschaften als wissenschaftlich-rational geprägte verstehen, haben Insbeson

dere wissenschaftlich fundierte, d.h. über das Sozialsystem Wissenschaft ver

mittelte Erkenntnisse über Sachzusammenhänge gute Chancen, aufgegriffen und in
3

irgendeiner Form berücksichtigt zu werden , falls sie überhaupt zum Thema 

werden.

Ankoppelung an formelle Interessen heißt dann aber auch, daß die Rede von 

einer Ökologisierung der Agrarpolitik nicht in dem (illusionären) Sinne ge

meint sein kann, daß es in der Agrarpolitik nunmehr genuin um die Berücksich

tigung inhaltlich-ökologischer Forderungen geht. Vielmehr ist eine Veränderung 

in den Spielregeln der Agrar- und Umweltpolitik gemeint, z.B. die (verschärf

te) Festlegung von Umweltstandards, so daß ökologische Belange qua Interessen

lage der Akteure eher und vermehrt berücksichtigt werden und in ihren Verhal

tensweisen zum Tragen kommen. Dies läßt die Frage noch offen, ob es zu einer 

nur symbolischen (z.B. Lippenbekenntnisse, Etikettenschwindel) oder auch sub

stantiellen (z.B. verringerte Umweltbelastungen aufgrund der Internalisierung

So geht es dem Landwirt nicht primär um die Erzeugung von Lebensmitteln, 
sondern um die Erwirtschaftung eines zumindest ausreichenden Einkommens. So 
stellen nicht Tote und Kranke durch Chemikalienfreisetzung ein Problem für 
Politiker dar, sondern die politischen Wellen, die diese Ereignisse schla
gen. Damit wird nicht gesagt, daß einzelne Individuen nicht doch auch in
trinsisch motiviert und sachorientiert agieren können, sondern nur, daß die 
dominanten Regeln und Strukturmuster gesellschaftlicher Produktion und Re
produktion nicht (mehr) auf dieser Ebene liegen.

2
Dies macht auch meine Analyse der Nitratkontroverse im Markgräflerland deut
lich, die zeigt, daß öffentlicher Druck allein ohne bürokratiekonforme Hand
lungsimperative (EG-Trinkwasserrichtlinie) außer dem Aufscheuchen der Ver
waltung erst einmal wenig bewirkt (Conrad 1987).

3
Das kann auch Abweisung ihrer sachlichen Berücksichtigung bedeuten, die dann 
aber begründungspflichtig wird.
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ökologischer Folgekosten nach dem Verursacherprinzip) Ökologisierung der 

Agrarpolitik kommt.

Damit ein Problem politisch wirksam bearbeitet wird, muß es erst einmal als 

ein solches wahrgenommen und anerkannt werden. Sodann muß es politisch rele

vant und zur Bearbeitung reformuliert werden. Wenn dies in entsprechende Poli

tik- und Programmformulierungsprozesse mündet, so sind die daraus hervorgehen

den Politikprogramme erst noch zu implementieren und auf ihre tatsächlichen 

Impacts hin zu kontrollieren. Grundsätzlich kann es - mit und ohne Problemlö

sung - an den verschiedenen Stellen dieser Entwicklung zur Politikterminierung 

kommen, dem Abschluß eines solchen hier idealtypisch markierten Politikzyklus. 

Damit wird deutlich, daß eine Ökologisierung der Agrarpolitik verschiedene 

Phasen durchlaufen und verschiedene Grade erreichen kann, einschließlich von 

Rückschritten, die aus der Rekonstruktion des Politikspiels der relevanten Ak

teure verständlich werden. Wichtig ist dabei, daß ein Politikspiel stets auf 

zwei Ebenen abläuft und zu analysieren ist: Zum einen bemühen sich die teil

nehmenden Akteure im Rahmen der geltenden "Spielregeln11 gemäß ihrer Interes

senlagen, ihnen vorteilhaft erscheinende Ziele zu erreichen und Vorstellungen 

umzusetzen; zum anderen versuchen sie auch mehr oder weniger, eine für sie 

vorteilhafte Veränderung der Spielregeln für zukünftige Politikspiele zu er

reichen. ̂

3- Themen und Argumentationslinie

Betrachten wir nun die Nitratdebatte und -politik in der Bundesrepublik unter 

diesen Vorzeichen etwas genauer, zunächst auf der Ebene der Themen.

Von medizinischer Seite wird das Problem der Methämoglobinämie bereits seit 

den 40er und 50er Jahren intensiver diskutiert. Die Frage der Kanzerogenität 

durch Nitrosaminbildung bildete erst in den 70er Jahren einen Schwerpunkt der 

medizinischen Forschung und Fachdiskussion.^ Heute ist die Krebsgefahr durch

^ Veränderung der Spielregeln kann auch nicht intendiertes Ergebnis von Poli
tikspielen sein.

Angesprochen wurde dieses Risiko bereits in "International Standards for 
Drinking Water" der WHO in ihrer revidierten Form von 1971»
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Nitrosamine in der Diskussion zentraler als die Gefahr der Blausucht. Andere 

Fragestellungen auf der Wirkungsseite der Stickstoff-Nitrat-Kette wie etwa Ar

tenverdrängung durch Stickstoffdüngung und -eutrophierung spielten und spielen 

in der bundesdeutschen Diskussion praktisch keine Rolle. Daraus resultiert ein 

gewisser "Gesundheitsbias" der Nitratdiskussion.

Seit der zweiten Hälfte der 60er Jahre wurden auch Ursache-Wirkungsketten zu

nehmend intensiver untersucht. Dabei kristallisierte sich die entscheidende 

Rolle der Landwirtschaft bei der Trinkwasser-Nitratbelastung - von örtlichen 

Sondersituationen abgesehen - immer mehr heraus.^ Es wurden dabei jedoch zum 

einen mehr das spezifische Düngeverhalten der Bauern als die landwirtschaftli

che Bewirtschaftungsweise insgesamt in den Vordergrund gerückt und zum anderen 

die agrarpolitischen und agrarökonomischen Bedingungen kaum thematisiert, die 

vielfach den realen Anstieg im Düngemitteleinsatz und den Wandel zur Gülle

wirtschaft erst mit hervorgerufen haben. Als Spezifikum der bundesdeutschen 

Diskussion ist darüber hinaus festzuhalten, daß die Nitratbelastung von Sala

ten und Gemüse deutlich weniger in die Öffentliche Diskussion geraten ist als 

diejenige von Grund- und Trinkwasser, anders als etwa in der Schweiz (Knoepfel 

et al. 1987).7

Mit zunehmendem Differenziertheits- und Detailliertheitsgrad der Sachkenntnis

se polarisierte sich die Nitratdiskussion, die etwa mit Beginn der 80er Jahre 

zu einer öffentlichen wurde, im wesentlichen entlang der folgenden vier Kon

fliktlinien, was die Interessenlage der beteiligten Akteure bereits verdeut

licht :

- gesundheitliche Bedenklichkeit oder Unbedenklichkeit einer Trinkwasser-Ni

tratbelastung von über 50 mg/l;

- Ursächlichkeit des Düngeverhaltens der Landwirte und der GülleWirtschaft für 

die Nitratbelastung des Grundwassers;

Diese Einschätzung findet sich bereits in vereinzelten frühen Untersuchungen 
in Regionen, in denen hohe Nitratbelastungen des Trinkwassers festgestellt 
wurden (vgl. exemplarisch Schwüle 1959). 

n
' Bezeichnenderweise existieren in der BRD im Gegensatz zur Schweiz auch keine 
Nitratgrenzwerte für problematische Salat- und Gemüsearten.
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- präventive versus korrektive Maßnahmen zur Minderung der Nitratbelastung 

(Düngungsbeschränkungen oder wasserwirtschaftliche und -technische Maßnah

men) ;

- Kostenübernahme bei den erforderlichen Maßnahmen nach dem Verursacher- 

(Landwirtschaft), Gemeinlast- (Staat) oder Nutznießerprinzip (Wasserverbrau

cher).

Auch ohne nähere Ausführungen wird deutlich, daß zumindest auf der Ebene der 

Behandlung von Themen die Durchschlagskraft ökologisch-gesundheitlicher Argu

mente entlang dieser vier Dimensionen von entscheidender Bedeutung ist. Ob da

bei die Begrenzung und Fokussierung der Diskussion über Stickstoffeintrag und 

Nitratbelastung auf die Gesundheitsrisiken nitratbelasteten Grundwassers von 

Vorteil ist, mag hier dahingestellt bleiben. Immerhin steht es jedem der be

teiligten Akteure frei, durch Einbringen darüber hinausgehender Gesichtspunk

te, z.B. die direkte Nitrosaminbelastung durch Rauchen, seine argumentative 

Stellung verbessern zu wollen. Unbestritten ist inzwischen andererseits auch, 

daß die bis etwa 1980 ständig steigenden Stickstoffeinträge auf Seiten der 

Landwirtschaft mit einer gewissen Zeitverzögerung deren Verursacherrolle immer 

schwerer negierbar machten, auch wenn die Landwirte bis dahin von diesem Zu

sammenhang mit der Grundwasserbelastung im allgemeinen noch kaum etwas wußten.

Waren in den 70er Jahren sowohl die wissenschaftliche und die politisch-büro

kratische Diskussion als auch die verschiedenen Diskussionsstränge (Düngung, 

Wasserbelastung, Gesundheitsrisiken etc.) weitgehend entkoppelt, so zeichnet 

sich die Nitratdebatte in den letzten Jahren durch eine zunehmend integrierte 

Problemperspektive aus, in der auch der verbesserte Wissensstand und mehr 

fachlicher Konsens in der Position der Beteiligten zum Ausdruck kommt (vgl. 

Rohmann/Sontheimer 1985)»

Bezogen auf die aufgeführten vier Konfliktlinien läßt sich folgende Entwick

lung der Nitratdiskussion festhalten:

Die Gesundheitsgefährdung eines Trinkwasser-Nitratgehalts von 50 bis 100 mg/l 

bleibt umstritten und ist auch beim derzeitigen Stand der medizinischen For

schung offen. Sie wird, etwa in England, eher als vernachlässigbar angesehen.
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Dieser Diskussionspunkt hat jedoch mit der gesetzlich bindenden Verabschiedung 

der EG-Trinkwasserrichtlinie (80/778/EEC) I98O an Bedeutung verloren, denn po
litisch relevant ist nun erst einmal die Einhaltung des neuen Grenzwerts von

8
50 mg/l unabhängig von seiner gesundheitlichen Relevanz. Die Auseinanderset

zungen betreffen nunmehr die rechtliche Zulässigkeit der auf Zeitgewinn und 

Ausnahmeregelungen spielenden Behörden, die bezeichnenderweise von der Wasser- 

und Gesundheitsseite angesprochen werden, denn sie und nicht etwa die Agrarbe

hörden sind nun zunächst einmal für die Einhaltung des Grenzwerts verantwort

lich und damit politisch angreifbar.

Die ursächliche Rolle der Landwirtschaft bei der Grundwassernitratbelastung 

wird generell zusehends weniger bestritten. Dafür wird die Notwendigkeit sach

licher und räumlicher Differenzierung aufgrund der Vielzahl von im Einzelfall 

ganz unterschiedlich wirksamen intervenierenden Einflußfaktoren (Bodentyp, Bo

denbedeckung, Niederschläge, Denitrifikationskapazität des Untergrundes und 

Grundwasserleiters, dessen Fließgeschwindigkeit, Brunnentiefe, Wasserentnahme

mengen im Einzugsgebiet etc.) hervorgehoben, die den rechtlich erforderlichen 

Nachweis eines konstitutiven Zusammenhangs im Einzelfall zumindest sehr er

schweren sollte.

Während verbal der Vorrang präventiver Maßnahmen von den meisten Beteiligten 

betont wird, scheinen trotz einer Reihe von angelaufenen Maßnahmen im Agrarbe

reich bis hin zur Gülleverordnung sowohl aus sachlichen Gründen - präventive 

Maßnahmen würden vielerorts erst in Jahren oder Jahrzehnten wirksam - als auch 

aus politisch-bürokratischen Gründen - die derzeitigen rechtlichen wie macht

mäßigen Verhältnisse erlauben sanktionierbare (staatliche) Maßnahmen weit eher 

bei der Wasserversorgung - korrektive wasserwirtschaftliche und -technische 

Maßnahmen (Wassermischung, Bohren tieferer Brunnen, Denitrifizierungsanlagen) 

das Hauptgewicht zu erlangen.

Aber auch bei Maßnahmen auf der Landwirtschaftsseite, geschweige denn auf der 

Wasserseite, sollen deren - für viele Landwirte wirtschaftlich nicht tragbare 

- Kosten aus agrarsozialpolitischen Gründen nicht von diesen, sondern eher vom 

Wasserverbraucher getragen werden. Hier, beim nervus rerum, haben sich trotz

8--------------------- -—
Damit ist auch die Übersetzungsleistung der EG-Expertengruppen gekennzeich
net, nämlich die Umwandlung einer medizinischen Sachfrage in eine bürokra
tisch und politisch bedeutsame Norm (vgl. Kromarek 1986).
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Zuspitzung der Kontroverse die Akteure der Wasserversorgung und des Gewässer

schutzes bislang nicht durchsetzen können trotz oder gerade wegen der angenom

menen Dringlichkeit solcher Maßnahmen.

Insgesamt wird für die benannten vier thematischen Konfliktlinien deutlich, 

daß das Vordringen einer ökologisch-gesundheitlich orientierten Argumentation 

umso geringer ist, je mehr der Kernbereich agrarischer Interessen betroffen 

ist.

4- Akteure

Fragen wir nun, wer unter den relevanten Akteuren in der Nitratdebatte und 

-politik ein Interesse an einer Ökologisierung der Agrarpolitik hat, also von 

ihr profitieren könnte, und wie es um die DurchsetzungsChancen solcher Inter

essen bestellt ist.

Ein inhaltliches Interesse an der Vermeidung von Gesundheitsrisiken durch hohe 

Nitratgehalte kann allein der Öffentlichkeit unterstellt werden, jenem obskur- 

diffusen Konstrukt der politischen Soziologie, die sich eben dadurch auszeich

net, daß bei ihr formale Interessen nicht vorrangig sind. Aber gerade darum 

sind Gemeinwohlinteressen als solche so wenig durchsetzungsfähig. Die Umwelt

bewegung, die die Öffentlichkeit mitrepräsentiert, hat das Nitratproblem in 

den letzten Jahren gleichfalls aufgegriffen. Sie vermag üblicherweise, wie 

auch an diesem Fall deutlich wird, dazu beizutragen, daß ein Problem zum Ge

genstand öffentlicher Diskussion wird, und kann Schwachstellen aufzeigen und 

symbolischen Druck ausüben. Die tatsächliche Problembearbeitung bleibt jedoch 

im wesentlichen den direkt involvierten und zuständigen Organen und Akteuren 

Vorbehalten.

Damit das Nitratproblem jedoch ein öffentliches Thema werden konnte und hier

durch ein gewisser Druck auf die verantwortlichen Stellen entstand, mußten die 

Medien sich dieser Frage bemächtigen. Dies ist durchaus geschehen. Damit gerät 

das Nitratproblem gemäß der Interessenlage der Medien allerdings unter die Re

gulative bestimmter Darstellungsformen (Schlagwort: bad news are good news) 

und des issue attention cycle bürgerlicher Öffentlichkeit, wodurch die Lebens-
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¿Lauer eines bestimmten Themas in der öffentlichen Diskussion und in den 

Schlagzeilen deutlich begrenzt ist.^ Politiker schließlich sind von ihrer In

teressenlage her bemüht, über das Aufgreifen und damit Verstärken öffentlicher 

Themen Karriere zu machen. Dies läßt sich bei der Nitratdiskussion sehr wohl 

beobachten. Allerdings war bislang das Nitratproblem offenbar nicht zugkräftig 

genug, um einige Politiker über den lokalen Bereich hinaus sich dauerhafter 

engagieren zu lassen.

Halten wir den vorläufig*^ relativ begrenzten Stellenwert öffentlicher Diskus

sion bei der Rekonstruktion des Politikspiels um die Trinkwasser-Nitratbela

stung fest und wenden wir uns denjenigen Akteuren zu, die qua Interessenlage 

und Aufgabenstellung dauerhafter - und die meiste Zeit weniger im Licht der 

Öffentlichkeit - mit dem Nitratproblem zu tun haben.

Auf der Agrarseite ist die Interessenlage differenzierter, als es zunächst 

scheint. Agrarbehörden, Landwirtschaftskammern, landwirtschaftliche Beratung, 

Bauernverbände und die Landwirte selbst haben von ihrer Interessenlage her zu

nächst kein Motiv, sich um die Trinkwasser-Nitratbelastung als Problem zu küm

mern. Soweit sich diese aber durch eine ökonomisch effiziente Düngung verrin

gert, laufen die Interessen von Landwirtschaft und Wasserwirtschaft parallel. 

Allerdings wird das ökonomische Optimüm der Stickstoffdüngung nicht allzu häu

fig unter dem ökologischen Optimum (Salzwedel 1983) liegen, und ganz gewiß 

nicht bei der Güllewirtschaft. Darüber hinaus haben die Akteure der agrarpoli

tischen Arena natürlich im allgemeinen kein Interesse, den Spielraum ihrer Po

litikentscheidungen durch zusätzliche Randbedingungen oder gar neue "Mitspie

ler" einengen zu lassen. Sofern sich dies nicht ganz vermeiden läßt, soll der 

Agrarsektor damit zumindest nicht finanziell belastet werden, wie die Ausein

andersetzungen etwa um den "Wasserpfennig" deutlich machen, mit dem eventuelle 

Einkommenseinbußen von Landwirten durch Düngebeschränkungen ausgeglichen wer

den sollen. Was die Düngemittelindustrie anbelangt, so hat diese zunächst ein

mal an hohen Verkaufszahlen Interesse, aber ebenso an längerfristig befriedi

genden Absatzziffern, was eine Akzeptanz ökonomisch effizienter Düngung ein-

9 Dies läßt sich an der Fallstudie Müllheim im Markgräflerland gut demon
strieren (Conrad 1988).

Mit der im Sommer 1986 erfolgten Verabschiedung der novellierten Trinkwas
serverordnung könnte sich dies jedoch noch ändern.
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schließt. Die Nahrungsmittelindustrie hat, etwa aufgrund einer Stickstoffabga- 

be, kein Interesse an einer Verteuerung ihrer Ausgangsprodukte. Insgesamt ist 

also auf der Agrarseite kein manifestes Interesse an einer Ökologisierung der 

Agrarpolitik im Falle des Nitratproblems zu erwarten.

Die Interessenlage der Wasserwirtschaft ist zwiespältig. Sie hat kein Interes

se an hohen Nitratwerten, aber auch keines an der gesundheitspolitischen Rele

vanz hoher Trinkwasser-Nitratgehalte, da diese für sie mit hohen Beseitigungs

kosten verbunden sein können. Dies bedeutet, daß sich die Wasserwirtschaft 

erst dann für eine mehr präventive Lösung des Nitratproblems stark machen 

wird, wenn sie aufgrund entsprechender Bedingungen und Vorschriften dazu ge

zwungen ist. Demgemäß hat sie zunächst gegen die EG-Trinkwasserrichtlinie in 

ihrem Entstehungsprozeß opponiert (Kromarek 1986), ehe sie in den letzten Jah
ren gegenüber der Landwirtschaft als Verursacher in die Offensive gegangen 

ist. Hinzu kommt, daß das Nitratproblem eher in ländlichen Regionen mit klei

neren (kommunalen) Wasserversorgungsunternehmen eine Rolle spielt. Dies führt 

leicht dazu, daß zum einen die Wasserversorgung eine Teilaufgabe der Stadtwer

ke darstellt, denen auch die Abwasserklärung obliegt, wo ein Interesse an der 

Abnahme des anfallenden Klärschlamms seitens der Landwirtschaft besteht. Zum 

anderen herrscht zum Teil ein faktisches Abhängigkeitsverhältnis etwa von 

Werksleitern des Wasserwerks und von dem häufig von alteingesessenen Landwir

ten geprägten Gemeinderat, insbesondere dann, wenn sie nur auf Zeitvertragsba

sis bei der Gemeinde angestellt sind. Solche Konstellationen tragen nicht ge

rade dazu bei, daß eine kommunale Wasserversorgung eine starke Position gegen

über der Landwirtschaft in bezug auf das Nitratproblem einnehmen kann. Auch 

die in einigen Fällen zu beobachtenden Bestrebungen größerer regionaler Was

serversorgungsunternehmen, kleinere kommunale Wasserwerke zu übernehmen und zu 

verdrängen, wenn diese aufgrund steigender Fremdstoffkonzentrationen im Roh

wasser (wie etwa von Nitrat) in finanzielle Schwierigkeiten geraten, trägt 

nicht gerade zu einer schlagkräftigen klaren Haltung der politischen und Fach

verbände der Wasserwirtschaft im Politikspiel um Nitrat bei. Schließlich ist 

noch festzuhalten, daß die Wasserversorgungsunternehmen als staatlich regu

lierte Gebietsmonopole Kostenerhöhungen relativ leicht auf den Endverbraucher 

abwälzen können. Herstellern wassertechnischer Anlagen eröffnet das Nitratpro

blem, allerdings erst aufgrund entsprechender Grenzwerte, die Chance auf den 

Verkauf von Denitrifizierungsanlagen (vgl. zur Darstellung der verschiedenen
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Verfahren Rohmann/Sontheimer 1985). Von daher haben sie ein Interesse an einer 
korrektiven Problemlösung auf der Wasserseite.

Umwelt- und Wasserbehörden - der Gewässerschutz - sind nur vermittelt für den 

Gesundheitsschutz zuständig. Soweit das Nitratproblem ihnen dazu dienen kann, 

ihren Einfluß- und Kompetenzbereich, etwa durch die Ausweisung von Wasser

schutzgebieten, gegenüber der Landwirtschaft, aber auch gegenüber der Wasser

wirtschaft als Aufsichtsorgan zu erweitern, mögen sie es z.B. mit Hilfe der 

EG-Grundwasserrichtlinie (80/68/EEC) aufgreifen. Dem stehen die Konfliktträch
tigkeit des Nitratproblems, sein Stellenwert für die Behörden im Vergleich zu 

anderen umweltpolitisch bedeutsamen Fragestellungen und die durch es gebunde

nen Ressourcen gegenüber. Darüber hinaus ist von Bedeutung, daß auf Landesebe

ne die Wasserabteilungen oft den Landwirtschaftsministerien zugeordnet sind.

Für die Gesundheitsämter und -behörden stellt sich zunächst die Frage, wie 

hoch die gesundheitlichen Risiken höherer Trinkwasser-Nitratwerte einzuschät

zen sind, die - je nach dem - zu begründeter Kritik ihres Versagens Anlaß ge

ben könnten. Schätzt man diese Risiken bis ca. 100 mg/l als gering ein, so 

schließt sich die Entscheidung darüber an, ob sich die Gesundheitsämter durch 

vermehrtes Aufgreifen des Nitratproblems vorteilhaft zu profilieren und ihre 

Durchsetzungsmöglichkeiten gegenüber anderen Politikbereichen zu erhöhen ver

mögen. Denn im Falle der Erfolglosigkeit werden die Gesundheitsbehörden 

leicht selbst Zielscheibe der Kritik. Stellt man noch die relative Industrie

freundlichkeit des Bundesgesundheitsamtes in Rechnung, so läßt sich nicht ge

rade behaupten, daß sich die Gesundheitsbehörden mit Verve offensiv zugunsten 

einer Lösung des Nitratproblems engagieren, sondern teilweise auch abwie-
i 12geln.

Zu nennen bleiben abschließend noch die Bereiche der Agrar-, der Umwelt- und 

der medizinischen Forschung. Abgesehen von gewissen Hilfsfunktionen für den 

jeweiligen Wirtschaftsbereich profitieren diese durch einen wachsenden Stel

lenwert, aber nicht unbedingt durch eine Lösung des Nitratproblems infolge 

vermehrter Forschungsmöglichkeiten (vgl. die Übersicht über Forschungsvorhaben

11

12

Denn zuständig sind sie nur für das Trinkwasser, also ab Zapfstelle.

So ist die überfällige Novellierung der Trinkwasserverordnung erst im Mai 
1986 erfolgt, allerdings nicht wegen des Nitratproblems.
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bei Rohmann/Sontheimer 1985)* Sind nitratbezogene Forschungsvorhaben erst ein

mal eingeleitet, entwickelt sich ein vested interest an deren Weiterführung. 

Generell ist aber die politische Durchschlagskraft der vested interests eines 

Forschungszweiges, von Ausnahmen großer Forschungsgebiete abgesehen, nicht 

allzu hoch einzuschätzen. Ins Gewicht fallen weit eher wissenschaftliche Sach

aussagen wie z.B. über die Gesundheitsrisiken des Nitrats. Aber gerade hier 

sind der medizinischen Forschung eindeutige Aussagen über das Krebsrisiko des 

Nitrats via Nitrosaminbildung vorläufig nicht möglich, was gesundheitspoliti

sche Entscheidungen unter Unsicherheit erforderlich macht.

Bei aller Verkürztheit und Vergröberung ergibt die Analyse der Interessen

struktur der relevanten Akteure nur ein sehr begrenztes Interesse an einer

präventiven Lösung des Nitratproblems im Sinne einer Ökologisierung der Agrar
ia

Politik. Da auch die "Spielregeln" des Politikspiels einer solchen nicht ge

rade förderlich sind, ist zu fragen, weshalb es überhaupt zu einer gewissen 

Diskussionsfähigkeit ökologischer Aspekte in der Landwirtschaft kommen konnte.

5. Strukturmuster und Verlauf des Politikspiels

Charakteristisch für den Umgang mit dem Nitratproblem ist, daß es in ganz ver

schiedenen politischen Arenen behandelt wird, die von ihrem Aufmerksamkeitsho

rizont, ihren Regulierungsleistungen und den in ihnen agierenden Akteuren her 

erst einmal wenig miteinander zu tun haben. Gesundheitspolitik und Agrarpoli

tik, Gewässerschütz und Veredelungsproduktion werden gemeinhin nicht als enger 

zusammengehörig angesehen. In diesen hier als Arenen von Politikspielen kon- 

zeptualisierten Politikbereichen stellt das Nitratproblem nur ein issue unter 

vielen dar, und bei weitem nicht das wichtigste (vgl. Abbildung 1).

Die Nitratdebatte hat jedoch immerhin dazu geführt, daß auf der politischen 

Entscheidungen vorgelagerten Ebene wissenschaftlicher und öffentlicher Diskus

sion sowie in den verbandlichen und bürokratischen Fachgremien und Arbeitsaus

schüssen die disparaten Aspekte des Nitratproblems als nunmehr zusammengehörig 

behandelt werden. Der neue Nitratgrenzwert von 50 mg/l hat auch den Meinungs-

Deren politiktheoretische Rekonstruktion als generalisierte Spielregeln 
kann im Rahmen dieses Aufsatzes nicht geleistet werden.

11
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austausch und Abstimmungsprozesse zwischen Gesundheits-, Wasser- und Agrarbe

hörden, Wasserwirtschaft, LandwirtSchaftskämmern und -beratung intensiviert. 

Auf das Nitratproblem bezogen ist die übliche wechselseitige Abschottung der 

Arenen somit deutlich aufgeweicht, ohne daß dies zu einer Verlagerung in der 

Aufteilung von Kompetenzen und Zuständigkeiten geführt hätte. Darüber hinaus 

ist der Kernbereich der Agrarpolitik bislang von dem Nitratproblem nicht wirk

lich berührt worden.1^

Abbildung 1: Schematische Darstellung der sieben Politikarenen im Bereich 
Trinkwasser-Nitratbelastung

^  Für die Niederlande kann dies nicht mehr ohne Einschränkung gesagt werden 
(vgl. Bennett 1986).
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Die Regeln des Politikspiels sind zunächst einmal diejenigen von "politics", 

in der Bundesrepublik generell mit geregelten Zuständigkeiten, legalistischer 

Orientierung und Verfahrensweisen, Bargainingprozessen in relativ geschlosse

nen Fachausschüssen etc., die hier nicht weiter auszubreiten sind. Eine gewis

se Spezifik ist in folgenden Punkten zu sehen:

Der Agrarsektor ist im Unterschied zu den meisten anderen Industriezweigen ein 

hoch regulierter (Marktordnungen, EG-Agrarpolitik) und subventionierter (ca. 

100 % der NettowertSchöpfung) Bereich mit einem eigenen extrem auf seine 

Klientel hin orientierten Ministerium und einer Vielzahl von Sonderrechten und 

-Vergünstigungen ("agricultural exceptionalism"). Der Strukturwandel im Agrar

sektor war über Jahrzehnte hinweg massiv. Die dennoch bestehenden ungünstigen 

Einkommensverhältnisse vieler deutscher Bauern tragen dazu bei, daß das anson

sten in der Umweltpolitik zumindest im Grundsatz hochgehaltene Verursacher

prinzip gemäß seinem Alltagsverständnis*^ in der Landwirtschaft bestenfalls 

eingeschränkte Gültigkeit besitzt. Schließlich ist es umweltpolitisch von ent

scheidender Bedeutung, daß die Emissionen der landwirtschaftlichen Produktion 

von vielen kleineren Betrieben und nicht von wenigen Großemittenten (etwa beim 

Schwefeldioxid) herrühren, wobei es sich zudem noch meist um "nonpoint source 

pollution" handelt. All dies macht die Implementierbarkeit und Kontrolle um

weltpolitischer Auflagen in den meisten Fällen zum Problem.

Sodann ist aber auch von Bedeutung, daß aufgrund der Trinkwasserverordnung die 

Landwirtschaft in der Wasserwirtschaft einen echten, wenn auch nicht unbedingt 

ebenbürtigen Gegenspieler mit eigenen vested interests hat, was keineswegs für 

alle Einzelbereiche der Umweltpolitik zutrifft; Partikularinteressen sind zu

meist allemal durchsetzungsfähiger als Gemeinwohlinteressen.

Insoweit braucht an dieser Stelle nicht auf die Debatte über ein adäquates 
Verständnis des Verursacherprinzips in der Landwirtschaft im Wirtschafts
dienst 1986/87 eingegangen zu werden.
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Typisch - aber nicht ungewöhnlich - ist schließlich noch die abnehmende Ein

griffskompetenz und Sanktionierbarkeit umweltpolitischer Maßnahmen, je mehr 

sie präventiven, ursachenbezogenen Charakter haben. Die für das Trinkwasser 

zuständigen Gesundheitsbehörden können bei einer Überschreitung der Grenzwerte 

die Verteilung solchen Trinkwassers untersagen. Die Zugriffsmöglichkeiten und 

Kontrolle der Wasserbehörden auf bzw. über die Qualität des Grund- und Rohwas

sers sind bereits deutlich begrenzter. Diese unterliegen zunächst allein den 

Wasserversorgungsunternehmen selbst. Umweltpolitische Regulierungen der Land

wirtschaft schließlich sind einerseits durch Zuständigkeitsschranken der Um

weltbehörden und andererseits durch das Fehlen wirksamer Instrumente er

schwert. Bezeichnenderweise sind die einzigen rechtlich verbindlichen Auflagen 

der Gülleverordnung in Nordrhein-Westfalen (vgl. Teherani-Krönner 1985) und 

des Gülleerlasses in Niedersachsen an dem Notnagel des Abfallbeseitigungsge

setzes aufgehä n g t . S o  herrschen "moral suasion" (Appelle, vermehrte land

wirtschaftliche Beratung) und in jüngster Zeit das Angebot reizvoller Aus

gleichszahlungen für Düngungsbeschränkungen vor (vgl. Abbildung 2). Politische 

Durchsetzbarkeit und gleichzeitige ökologische Wirksamkeit ist für die meisten 

der derzeit diskutierten präventiven Maßnahmen zur Lösung des Nitratproblems 

kaum gegeben, wie Abbildung 3 zeigt.

TU
Selbst in Wasserschutzgebieten sind Düngungsbeschränkungen im allgemeinen 
marginal.



v \ \ \ \  ^

A % »

Änderungen der Agrarpolitik Änderungen der Preisverhältnisse
Änderungen in der landwirtschaftlichen Praxis: effizientere und verminderte Düngung (N. -Methode), Fruchtfolgen mit vermehrter Bodenbedeckung, integrierter Landbau, bessere Gülleverteilung, Bau von Güllespeichern
wasserwirtschaftliche und was- technische Maßnahmen: Wasserverschneidung und Verbundsysteme, Bohrung neuer Brunnen, Aufteilung von Agrar- und Trinkwassergewinnungsgebieten, Denitrifizierungstechniken
Änderungen im Verbraucherverhalten: z.B. Trinkwasser in Flaschen
medizinische Behandlung von nitratbedingten Krankheiten
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Abbildung 2: Dimensionen und Typen von RegulierungsStrategien zur Lösung des 
Nitratproblems
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Der Verlauf des Politikspiels macht recht deutlich, wie andere (zufällige) 

Einflußfaktoren und real steigende Nitratbelastung dazu beigetragen haben, daß 

ökologische und gesundheitliche Aspekte der Stickstoffdüngung in der Landwirt

schaft selbst trotz fehlender vested interests in dieser Richtung diskussions

würdig wurden und auch (erste) praktische Auswirkungen zeitigen.

Wie die Analyse der Entstehungsgeschichte der Nitratstandards in der EG-Trink- 

wasserrichtlinie ergab (vgl. Kromarek 1986), die zunächst eher beiläufig abge

handelt wurden, ging es um einen Normbildungsprozeß, in dem die Beteiligten 

sich über die voraussichtlichen Folgen, von der englischen Delegation abgese

hen, wohl kaum im klaren waren. Die Eigendynamik eines in nationales Recht zu 

übernehmenden Standards hat entscheidend die substantielle und nicht nur un

verbindlich-symbolische Bedeutsamkeit des Nitratproblems erst möglich gemacht 

und den entsprechenden Handlungsdruck auf Behörden und Wasserversorgungsunter

nehmen ausgelöst. Zugleich hat der mit steigendem Wissensstand absehbare Pro

blemdruck hoher Nitratwerte, insbesondere durch die (unkontrollierte) Beseiti

gung von großen, im Gefolge der Intensivtierhaltung anfallenden Güllemengen, 

verbindliche Regulierungen auch auf der Seite der landwirtschaftlichen Produk

tion einschließlich entsprechender Verschiebungen in der Rechtsprechung (vgl. 

Conrad/Gitschel 1986) akut gemacht, die bei allen Schwierigkeiten ihrer kon

kreten Umsetzung und Implementation vor Ort doch von einem entsprechenden Pro

zeß der Bewußtseinsbildung und des Umdenkens zeugen und diesen mit in Gang 

setzen. Schließlich hat die Überschußproblematik des Gemeinsamen Marktes po

tentiell den Spielraum für eine gewisse Deintensivierung der landwirtschaftli

chen Produktion aus Gründen des Umweltschutzes vergrößert und damit Überlegun

gen über Begrenzungen der Viehbesatzdichte und des Düngemitteleinsatzes hoffä

hig gemacht.^

Somit haben eher zufällige Einflußfaktoren und Randbedingungen wesentlich dazu 

beigetragen, daß das Problem der Trinkwasser-Nitratbelastung zwar nicht den 

Kern, jedoch die Peripherie der Agrarpolitik erreichen konnte. Das Problem 

wurde als politisch relevantes anerkannt und seine generellen Ursache-Wir

kungszusammenhänge weitgehend akzeptiert. Die Problembearbeitungsmuster spie

geln aber die strukturell verankerte Unterprivilegierung des Umweltschutzes im

17 Entsprechende Vorschläge finden sich auch in den jüngsten Vorstellungen der 
baden-württembergischen Landesregierung zur Reform der Agrarpolitik.
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politischen Prozeß wider. Die Festlegung von Grenzwerten des Trinkwasser-Ni

tratgehalts führt vorrangig zu korrektiven Maßnahmen bei der Wasserwirtschaft. 

Mengenmäßige Begrenzungen auf 3 Dungeinheiten Gülle pro Hektar sind im allge

meinen viel zu hoch angesetzt, um im Bereich der Landwirtschaft wirksam zu 

werden und zudem schwer kontrollierbar. Zeitliche und räumliche Begrenzungen 

(Wasserschutzgebiete) des Stickstoffeintrags sind in ihren derzeitigen Formen 

gleichfalls in ihrer materialen Wirksamkeit nicht zweifelsfrei. Während eine 

verbesserte landwirtschaftliche Beratung propagiert wird, besitzen Vorschläge 

einer Stickstoffabgabe oder -Steuer - auch mit AusgleichsZahlung (SRU 1985) - 

bislang offensichtlich keine Aussicht auf politische Umsetzung. Eine Reform 

der Agrarpolitik schließlich steht zwar aufgrund budgetärer Restriktionen, 

aber keineswegs aufgrund von durch sie mitverursachten Umweltproblemen der 

Landwirtschaft auf der politischen Tagesordnung (vgl. EG-Kommission 1985)*

Versucht man zum Abschluß, mit wenigen Strichen den Verlauf des Politikspiels 

zu markieren, so ergibt sich ungefähr folgendes Bild: 1975 wurde nach jahre

langen Diskussionen die Trinkwasserverordnung mit einem Grenzwert von 90 mg/l 

verabschiedet, nachdem der erste Entwurf des Bundesgesundheitsamtes (BGA) be

reits 1962/63 Vorgelegen hatte; 1979 empfahl das BGA eine Herabsetzung des 

Grenzwertes für Nitrat auf 50 mg/l; 1973 bis 1980 fanden auf EG-Ebene die Bar

gainingprozesse um die EG-Trinkwasserrichtlinie statt, die nach ihrer Verab

schiedung mit 50 mg/l als Höchstwert und 25 mg/l als Richtwert binnen zwei 

Jahren in nationales Recht zu übernehmen war.

1972 bis 1982 bestanden zwei DFG-Schwerpunkte zu Nitrat, Nitrit und Nitrosom- 

verbindungen, die auch zu einem verstärkten Informationsaustausch zwischen 

Wissenschaftlern verschiedener Bereiche der Nitratforschung beitrugen. Zu

gleich wurden seit den 70er Jahren verstärkt Forschungsarbeiten über die ver

schiedenen Pfade des Stickstoffkreislaufs durchgeführt. Insbesondere 1982 bis
l81984 fanden eine Reihe wissenschaftlicher Tagungen zum Nitratproblem statt. 

Gleichzeitig wurden die Forschungsanstrengungen von Bund und Ländern noch be

trächtlich erweitert. In seinem Sondergutachten über Umweltprobleme der Land

wirtschaft widmete der Sachverständigenrat für Umweltfragen Stickstoffdüngung 

und Nitratbelastung besondere Aufmerksamkeit und wurde hier in seinen Empfeh

lt g
U.a. in Darmstadt, Bonn, Hamburg, Bad Honnef, Münster, Bad Dürkheim, Karls
ruhe, Berlin.
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lungen am konkretesten, indem er eine Stickstoffabgabe mit Ausgleichszahlungen 

vorschlug (SRU 1985)*

1979 scheiterte die Verabschiedung einer bundesweiten Überdüngungsverordnung 

gemäß Abfallbeseitigungsgesetz (AbfG) am Widerstand der Bundesländer. Nach der 

Novellierung des AbfG 1982 verabschiedeten die vom Gülleproblem besonders be

troffenen Bundesländer Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Nordrhein-Westfa

len 1983 bzw. 1984 entsprechende Richtlinien bzw. einen Erlaß oder eine Ver

ordnung zur Regulierung und Begrenzung der Gülleausbringung. Im D VGW/LAWA-Aus- 

schuß"Wasserschutzgebiete" wurde 1983 der Arbeitskreis Nitrat ins Leben ge

rufen, um - unter Einbeziehung von Vertretern der Landwirtschaft - Standards 

für Düngungsbeschränkungen in den einzelnen Schutzzonen festzulegen. In jüng

ster Zeit begannen die einzelnen Bundesländer mit verschiedenen Biotopschutz

programmen, in deren Rahmen Landwirte unter anderem auch für Düngungsbeschrän

kungen bzw. -verzieht Ausgleichszahlungen erhalten können.

Die Wasserwirtschaft nahm sich des Nitratproblems seit Ende der 70er Jahre in

tensiver an. Seit Beginn der 80er Jahre kümmern sich die betroffenen Wasser

versorgungsunternehmen um situationsangemessene wasserwirtschaftliche und 

-technische Maßnahmen, wobei auch mit verschiedenen Verfahren der Denitrifi

zierung (lonenaustausch, Umkehrosmose, Elektrodialyse, mikrobielle Denitrifi

kation) Erfahrungen gesammelt werden, unterstützt durch Forschungsgelder vom 

BMFT (Bundesminister für Forschung und Technologie). Diese Maßnahmen werden in 

größerem Umfang in den nächsten Jahren zum Zuge kommen. Darüber hinaus bemühte 

sich eine Reihe von Wasserwerken auf lokaler Ebene um eine Verringerung der 

Nitratauswaschung durch Aufkauf von Flächen in Wassereinzugsgebieten (mit an

schließender auflagenverbundener Verpachtung), durch Kompensationszahlungen an 

Landwirte für Düngungsbeschränkungen, durch Stillegungsprämien und ähnliches.

Auf umweltpolitischer Ebene ist seit 1985 die Erhebung eines "Wasserpfennigs" 

im Gespräch, durch den Ausgleichszahlungen für Düngungsbeschränkungen an Land

wirte finanziert werden sollen. Bislang verwahrt sich die Wasserwirtschaft 

noch vehement gegen eine solche Verkehrung des Verursacherprinzips, jedoch oh-

19 Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches; Länderarbeitsgemeinschaft 
Wasser.



ne allzu große Unterstützung durch andere Akteure des Politikspiels, wie die 

Verabschiedung der 5* Novelle des Wasserhaushaltsgesetzes (§ 19 Abs. 4) zeigt.

6. Schlußfolgerungen

Ökologisierung der Agrarpolitik, das macht das Beispiel der Trinkwasser-Ni

tratbelastung deutlich, ist zweifellos ein mühseliges Geschäft. Sie findet 

kaum im Rahmen eines Politikspiels statt, in dem einflußreiche Akteure ihre 

Interessen damit verknüpft haben. Sie vermag sich eher begrenzt und durch Zu

fallskonstellationen begünstigt, quasi zunächst hinter dem Rücken der Akteure, 

durchzusetzen, indem diese etwa gezwungen werden, entsprechende Maßnahmen in 

die Wege zu leiten, um einen Grenzwert einzuhalten, dessen Folgewirkungen bei 

seiner Verabschiedung nicht näher bedacht wurden. Eine Übernahme der Kosten 

für solche Maßnahmen seitens der Landwirtschaft muß das allerdings noch längst 

nicht bedeuten. Viel eher steigt der Wasserpreis um 50 Pf. oder gar 1,- DM je 

Kubikmeter. Verursacherorientierte präventive Maßnahmen von ökologischer Wirk

samkeit sind weit weniger wahrscheinlich als symptomorientierte korrektive 

Vorgehensweisen. Erstere leiden dabei nicht nur unter dem Problem ihrer poli

tischen Durchsetzbarkeit, sondern auch unter Implementationsschwierigkeiten 

und der Fragwürdigkeit ihrer tatsächlichen materialen Resultate, wie etwa das

Beispiel der GülleVerordnung in Nordrhein-Westfalen zeigt (vgl. Teherani-Krön- 
20

ner 1987). Aus den Regeln und Positionsverteilungen des Politikspiels heraus 

verständlich, werden neben korrektiven Maßnahmen auf der Wasserseite solche 

Maßnahmen bevorzugt, deren Durchschlagskraft und Wirksamkeit (policy outcome), 

aber damit auch deren Härte und Verbindlichkeit weniger groß sind. Statt auf 

den ökonomischen Hebel wird mehr auf "moral suasion" gesetzt (vgl. hierzu auch 

Brandes 1986).

Rechtliche und institutioneile Bedingungen als Regeln des Politikspiels als 

auch die relativen Machtpositionen der Akteure führen dazu, daß die Vorausset

zungen für eine Ökologisierung der Agrarpolitik, ähnlich wie in anderen Poli

tikbereichen, eher ungünstig sind. Aus dieser Perspektive sind die im Verlauf

So kann das Ausbringen der im Winter angesammelten Gülle nach dem 15. 
Februar innerhalb einer relativ kurzen Frist unter Umständen zu höheren Ni
tratauswaschungen ins Grundwasser führen als deren gleichmäßige Verteilung 
den ganzen Winter hindurch.

43



von ca. 10 Jahren erzielten Ergebnisse in Richtung einer Begrenzung des Ni

tratproblems durchaus beachtlich. Mit dem Nitratgrenzwert von 50 mg/l im Rük- 

ken scheinen die partiell an einer umweltverträglichen Landwirtschaft interes

sierten Akteure durchaus auch in der Lage, auf eine allmähliche Veränderung 

der Spielregeln des Politikspiels hinzuarbeiten, die die Implementation zu

künftiger Maßnahmen erleichtert. Substantielle Erfolge in der Umweltpolitik 

sind allerdings durch die Bereitschaft der Kostenübernahme seitens der Steuer

zahler oder der Betroffenen wesentlich leichter zu erzielen. Durchsetzung des 

Verursacherprinzips und substantieller Umweltschutz zugleich scheinen - zumin

dest im Agrarsektor - noch vielfach schwer erreichbar. Und eine weiterreichen

de, an den agrarpolitischen Prämissen und Determinanten der Umweltprobleme der 

Landwirtschaft ansetzende Ökologisierung der Agrarpolitik wird zwar vereinzelt 

von Kritikern thematisiert und gefordert, ist jedoch noch in weiter Ferne.
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